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"Die Studentenoohaft der TH Darmstadt stimmt dem Beschluss 
des Vorstandes des Studentenwerkes Darmstadt, gEUm 1. Okt. 63 
der DEUTSCHEN STUDENTEN-KRANKENVERSORGüh'G- (DSKV) vorbehalt
lich des Einverständnisses der Studenschaft beizutreten, zu«
Die studentischen Vertriter des Studentenwerkeo Darmstadt 
erhalten zur Auflage, auf der näohoteh Mitgliederversammlung 
der DSKV auf die Möglichkeit der Befreiung von der Beitrags- 
j-i.l-.cht i ir all & durch Gesetz pflichtversicherten Studenten
der TH Darrastadt hinzuwirken.• . ■  ... ' : * - v:

Die Zustimmung der Studentenschaft den TH Darmstadt zu 1 
der mit dem Beitritt zur DSKV verbundenen, um Sinzeinen 
noch zu beschliessenden Erhöhung der Sozial beiträge ist bi3 
zun 1.3.1964 befristet. Ein ondg6£Ltiger Entscheid kann erst nach 
der nächsten ■ itg'üder vor Sammlung der DSKV gefüllt werden." 
(einstimmig angenommen)

e t .  ( S e ^ y & r + r C f ’

./C'c -'^rlucient hat aus j erd ein zwei weiteten, die Neuregelung der 
ivivzuenversorgung betreffenden Vorlagen zugestimmt:
1. Das Parlament der . tudentenschaft schlägt vor, dass 

zur -eratung über Leistungen, die in Hürtefallen über 
(ÜQ In dön allgemeinen Vürsichariingsbedlngungen der DSKV 
genannten Veruloherungeleiotungen hinausgelenden gewährt 
werden können, ein Ausschuss errichtet wird, dem zwei Vertreter 
■ er etudentenschexft, ein Hochschullehrer und ein Vertreter der 1 tudentonworkes angehören.
*■ • î p1  ̂orotand v/ird trögt» b4im Sekretarif t der

Darmetadt darauf hinzuv/irken, dass den zum Studium zü
geln ei jenen Studenton mit der Mitteilung dieser Zulassung

v . zug0Bt®lXt wird, aus dom liervorgeht, in , ol~
ai oise die C.tudon ten der TH Darmstadt gegen Krankheit 

versichert sind. Es sollte in diesem Merkblatt insboson- 
oorc darauf singe-,vlesen werden, dass e3 möglich ist, bereits 
bcoteaondc /orsicherungsverhlltnisee für die Dauer des 
Studiums ruhori zu lassen.

ftaoh^jeinhoi uftßf er
Modell (Pörderöng^duroh JüörXihen zu Studlaße^^irm) hat das 
Parlament öi sserdemp^aj^enden Besc h l u ß  gefasot : '~----

Ltudentenschaft doi^Ars!^ leimt eine /mfungB-
.Loraorung ßi^T 3)&rlfhenftbae^Lr0>wTe^ttie von dem ivur.atorium des^Deutsch 
^tucentjj4V/erkes als /orpcuMg a*sgehprochen wurde, cntoch^eaen ab. 
Die ̂ mdentenooaft^ei: der Meinung, u^äs^Aix abschreckende Effekt 
dex^ vorgoachlagoprim Keuregclurig^uufr Angehörig&^H&irzX schwächer 
gontellter : c^fchten mit den-'2ostrebungon doig-k©Bui^AQhen Landos- 
rc, ,iorung^£m. .inteil.der Studenten au s aHrös en Schichten über 
i:arumalufc<u wie derjsWeiten iiildungBv.äg zu erhöhen, unveröinbar ist."



V e r t r a g
Zwischen dem Studentenwerk Darmstadt,
Anstalt des offentliehen Rechts, 
vertreten durch den Vorstand,
u n d
der Deutschen Studenten-Krankenversorgung (DSKV)VvaG., 
vertreten durch den Vorstand,
wird vereinbart;

§ 1
Das Studentenwerk Darmstadt versichert für die Dauer des Vertrages 
bei der Deutschen ..Studentenkrnnkmversorgung die immatrikulierten Stu
denten der Technischen *. Hochschule Darmstadt. TÄuf Antrag werden 
von der Versicherung solche Studenten befreit, die innerhalb der 
Belegfrist beim Studentenwerk nachweisen, dass für sie im Rahmen der 
sozialen Krankenverischerung bei einer Orts- oder Landkrankenkasse, 
Betriebs- oder Innungskasse, bei der See-Krankenkasse, bei einer 

| Knappschaft- oder Ersatzkasse Versicherungsschutz besteht, gleich- 
* gültig, ob im Wege' der Pflicht-oder freiwilligen Versicherung, ob zu

gunsten des Versicherten selbst oder im Wege der Familienversicherung 
und sie bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Versicherungsleistungen in 
Anspruch genommen haben. Mit der Zahlungsrückerstattung erlischt jeg
licher Anspruch auf - / ersicherungsleistunge^ der DSKV, der das Stu
dentenwerk Darmst'adt als Mitglied angehört. /
§ 2 ' ' •
Die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der DSKV 
sind Bestandteil dieses Vertrages.

§ 3
Das Studentenwerk Darmstadt leistet als Beitrag je versicherte Person 
und Versorgungsabschnitt DM 21.— , fällig nach Eingang der Semester
beiträge.
§ 4
Das Studentenwerk*Darmstadt verpflichtet sich, als einmalige Einlage 

 ̂ in die Sicherheitsrücklage DM 1o.—  je versicherten Studenten des 
^VSomraersters 1963 zu zahlen.

Von diesem Betrag,sind D M ________  bis zum 31.12.1963 fällig? die Zahlurg
des Restbetrages erfolgt in Höhe der jährlich entstehenden Überschüsse.
§ 5 . i
Nach Auflösung des Vertrag3verhältnisse.s (vergleiche § 6) ist dem 
Studentenwerk Darmstadt der seiner Versichertenzahl entsprechende Anteil 
an den versicherungstechnischen Rückstellungen und an der Sicherheits
rücklage (§ 19 der Satzung der DSKV) zu erstatten, soweit gesetzliche 
Bestimmungen dein nicht entgegen3tehen.
§ 6 4 
Dieser Vertrag tritt am 1. November 1963 in Kraft und gilt bis zum 
3o. September 1964.
Wird der Vertrag nicht 6 Monate vor Ablauf von einem der Vertragspart
ner gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein Jahr.
Darm3tadt, den
Studentenwerk Darmstadt
Anstalt des öffentlichen Rechts

.IrVl '7?C3/6c(

Berlin, den
DEUTSCHE STUDENTEN-KRANKENVERSORGUNG 
(DSKV) - Versicherungsverein a.G.
- Der Vorstand -


